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Österreichische Heißluftballon – Staatsmeisterschaf t 2016 
Steirische Heißluftballon – Landesmeisterschaft 201 6 

25.05. – 29.05. 2016, Puch bei Weiz 
 

TEIL I – Veranstaltungsdetails 
 
I.1  Titel 
 
Der Ranglisten – Wettbewerb heißt: 
Österreichische Heißluftballon – Staatsmeisterschaft 2016 
Steirische Heißluftballon – Landesmeisterschaft 2016 
 
I.2 Genehmigung 
 
Die Veranstaltungen sind von der ONF im österreichischen Aeroclub genehmigte, 
offene Flugsportveranstaltungen nach den Regeln der FAI. 
 
Hinweis zu Anti-Doping – Bestimmungen: 
 

Jede(r) Teilnehmer(in) an einem Bewerb zur Österreichischen Staatsmeisterschaft akzeptiert 

mittels seiner/ihrer Nennung, dass im Fall des Gewinns des Staatsmeistertitels 
 

a) eine Meldung seiner/ihrer persönlichen Daten an die NADA erfolgt,  

b) die jeweils aktuell von der NADA ausgegebene Verpflichtungserklärung zu unterfertigen ist,  
 

widrigenfalls eine nachträgliche Disqualifikation erfolgen muss, eine weitere Teilnahme an 

Bewerben zur Staatsmeisterschaft nicht mehr möglich ist bzw. keine Entsendung zu 

internationalen Wettkämpfen mehr erfolgen kann und bereits erhaltene Fördermittel sowie 

durch den ÖAeC u.U. ausgelegte Kosten (z.B. Nenngelder) zurückzuerstatten sind (siehe Beilage). 

 
I.3 Organisation 
 
Die Veranstalter des Wettbewerbes ist der Ballonclub Union Aeronautic Styria Puch 

 
 
I.4 Schriftverkehr 
 
Alle Anmeldungen und offiziellen Schreiben sind zu richten an: 
 
UNION AERONAUTIC STYRIA 
8182 Puch bei Weiz 87 
ballon@himmelvater.at 
Johann ALMER +43 / 664 / 200 19 16 
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I.5  Personal 
 
Veranstaltungsleiter: Gerhard ROTTINGER AUT 
 
Wettbewerbsleiter:  Zoltán PÁLHEGYI  HUN 
Stellvertreter:  Thomas K. HERNDL AUT 
 

Sicherheitsbeauftragter: Nik BINDER   AUT 
Juryvorsitzender:  Laszlo MESZAROS  HUN 
Wetterberatung  Günther MAHRINGER AUT 
 

Anmerkung: 
Die Jury besteht aus dem Vorsitzenden Laszlo MESZAROS und zwei Piloten. Die 
Piloten werden bei Bedarf aus den teilnehmenden Wettbewerbspiloten gezogen. Ein 
gezogener Pilot muss in der Jury mitarbeiten, außer er erklärt sich für befangen. In 
einem Protest einbezogene Piloten werden nicht gezogen. 
 
 

I.6 Ort 
 

Der Veranstaltungsort ist Puch bei Weiz, Steiermark, Österreich 
 
 

I.7 Zeitangaben 
 

Der Wettbewerb beginnt am   Mittwoch, 25.05.2016 
Das General Briefing beginnt am   Mittwoch, 25.05.2016 um 17 Uhr 
Die erste Wettbewerbsfahrt findet statt am: Donnerstag, 26.05.2016 morgens 
Die letzte Wettbewerbsfahrt findet statt am: Sonntag, 29.05.2016 morgens 
Siegerehrung:     Sonntag, 29.05.2016 um 11 Uhr 
       oder nach Vorliegen der Endergebnisse 
 

Die Siegerehrung findet dann unmittelbar nach Bekannt werden der offiziellen 
Endergebnisse statt. 
 
 

I.8 Protestgeld (S1An3 8.3) 
 

Das Protestgeld beträgt € 100,00 
 
 

I.9 Sprache (GS 3.9.5 teil) 
 
I.9.1 Die offizielle Sprache der Veranstaltung ist Englisch 
 
I.9.2 Schriftliche Informationen (z.B. Aufgabendaten, Wetterinfo, etc. werden in 

Englisch ausgegeben. Die im Briefing mündlich zu benutzende Sprache ist 
Englisch. 
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I.10 Teilnahmeberechtigung (GS 3.6.1 teil) 
 

Teilnahmeberechtigt sind österreichische Heißluftballonpiloten, die Mitglied im 
OeAeC sind sowie alle weiteren Heissluftballonpiloten mit einer gültigen FAI 
Sportlizenz. Die Piloten müssen mindestens seit einem Jahr im Besitz ihrer gültigen 
Pilotenlizenz für Heißluftballone sein und mindestens 50 Stunden als verantwortlicher 
Pilot (PIC) eines Heißluftballones nachweisen. 
 
Der Veranstalter muss nicht mehr als 35 Teilnehmer akzeptieren und kann bei Bedarf 
/ Möglichkeiten weitere Heißluftballonpiloten einladen. Piloten mit österreichischer 
Sportlizenz werden vorgereiht. 
 

I.11 Meldeschluss 
 

Der Meldeschluss für den Wettbewerb ist  Freitag, 22.04.2016. 
 

I.12  Risiko 
 

Das Risiko für den Ballon und weiters Eigentum eines Wettbewerbers trägt zu jeder 
Zeit der Wettbewerber. 
 
I.13 Versicherung 
 
Gemäß Artikel 7 der Verordnung EG 785 / 2004 


